
Antrag auf Altersrente 

Eine Antragstellung sollte ungefähr 3 Monate vor dem gewünschten 

Rentenbeginn erfolgen. 

Benötigte Dokumente: 

 Rentenversicherungsverlauf/aktuelle Rentenauskunft 
 gültiger Personalausweis oder Reisepass 

 Rentenversicherungsnummer (siehe Schreiben der Deutschen 
Rentenversicherung) 

 Geburtsnachweise von Kindern (auch wenn diese bereits erwachsen sind) 
 Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Krankenkassenkarte) 
 Angaben über die Krankenversicherungsverhältnisse der letzten 30 Jahre 

(Name, Zeitraum und Anschrift der Krankenkasse) 
 Ihre persönliche Steuer-Identifikationsnummer (siehe 

Informationsschreiben der Finanzverwaltung) 
 Angaben zur Bankverbindung (IBAN/BIC) 
 Schwerbehindertenausweis, falls nicht vorhanden: der 

Feststellungsbescheid über den Grad der Behinderung 
 Registrierschein, Vertriebenenausweis oder Spätaussiedlerbescheinigung 

(sofern vorhanden) 
 Nachweise über ausländische Versicherungszeiten (ausländischer 

Versicherungsverlauf, Arbeitgeberbescheinigungen, Arbeitsbücher, 
Wehrpass, etc. in Original und Kopie) 

 falls im Versicherungsverlauf Zeiten noch nicht erfasst sind: Nachweise 

über diese Zeiten ab Vollendung des 17. Lebensjahres z.B. 
Abschlusszeugnis von Schulen, Berufsausbildungen, Umschulungen, 

sonstige berufliche Qualifikationen und Anlernverhältnisse 
 Bei Vorlage von Beamtenzeiten: Festsetzungsblatt der 

VersorgungsdienststelleBescheide über den Bezug von Sozialleistungen 

(z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, 
Überbrückungsgeld, Eingliederungshilfe, Kindergeld, Kinderzuschlag, 

Grundsicherung, Wohngeld mit Angabe von Name/Anschrift der zahlenden 
Stelle, Aktenzeichen) 

 Unterlagen über den Bezug von eigenen Renten (Zusatzrenten, 

Versorgungsrenten – z.B. Riester-/Rüruprente, Unfallrente, Betriebsrente 
mit Angabe von Name/Anschrift der zahlenden Stelle, Aktenzeichen) 

 Altersteilzeitvertrag (sofern vorhanden) 
 Unterlagen über einen evtl. Hinzuverdienst nach Rentenbeginn 

(Arbeitgeber, Beginn und voraussichtliche Höhe des Hinzuverdienstes) 

 Unterlagen über andere Einkünfte (z.B. Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit, Vermietung 

und Verpachtung, Photovoltaik, Solarenergie, Windenergie und so weiter) 
 bei Antragstellung durch eine andere Person: Vollmacht oder 

Betreuungsurkunde sowie gültiger Personalausweis oder Reisepass dieser 

Person 

Benötigte Formulare (bei eigener Antragstellung) 
  

 Formular R0100 

 Formular R0810 



Sie können die Formulare direkt hier auf der Homepage der Deutschen 

Rentenversicherung herunterladen. 

Hinweis:  
Wenn bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente oder Altersrente das 

Versicherungskonto noch nicht geklärt ist, muss zusätzlich ein Antrag auf 
Kontenklärung und ggf. Feststellung von Kindererziehungszeiten / 

Kinderberücksichtigungszeiten gestellt werden. 

Wichtige Zusatzinformation: 
Erhalten Sie bis zum Rentenbeginn Arbeitsentgelt? 
Wenn ja, dann sollten Sie sich etwas intensiver mit dem Thema der 

“Hochrechnung“ beschäftigen. 
Damit Ihre Rente nicht erst nach Rentenbeginn berechnet werden kann, bietet 

die Rentenversicherung die Möglichkeit, das Arbeitsentgelt für die letzten 3 
Monate vor dem Rentenbeginn „fiktiv“ auf Basis des tatsächlichen Einkommens 
der letzten 12 Kalendermonate „hochzurechnen“. Für diese Hochrechnung meldet 

Ihr Arbeitgeber das Arbeitsentgelt, welches in der Zeit bis vor die letzten 3 
Monate vor Rentenbeginn angefallen ist. Sonderzahlungen, die in diesen 3 

Monaten erfolgen, wie z.B. Urlaubs oder Weihnachtsgeld, können hierbei evtl. 
nicht berücksichtigt und somit nicht bei der Berechnung der zukünftigen 
Rentenhöhe miteinbezogen werden. 

Sollte die Hochrechnung nicht beantragt werden, wird die Rente erst nach der 
letzten Meldung des Arbeitsgebers berechnet und somit erst nach ein bis zwei 

Monaten nach dem tatsächlichen Rentenbeginn ausgezahlt werden können. Ein 
gleitender Übergang in die Rente ist somit nicht gewährleistet. Die Rente wird 
aber selbstverständlich nachgezahlt. 

Die Entscheidung über eine evtl. Hochrechnung muss bei der 
Rentenantragstellung getroffen werden! 

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/02_rente/_DRV_Paket_Rente_Versichertenrente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/02_rente/_DRV_Paket_Rente_Versichertenrente.html

